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1. Grundrechte und Grundpflichten 

I. Geschichte

Dem Mittelalter war der zentralisierte, nach innen und außen 
souveräne und über alle Mitglieder gleichmäßig herrschende 
Staat unbekannt. Dennoch bewegte sich das damalige gesell-
schaftliche Leben in weit festeren Formen als heute, in Formen, 
in die der einzelne durch Geburt und Beruf gebunden wurde. 
Es gab keine freie, nur auf sich selbst gestellte Persönlichkeit, 
nicht den ,Menschen an sich‘, sondern jeder war und fühlte sich 
als Glied einer ihn mehr oder weniger schützenden, aber auch 
beschränkenden Gemeinschaft, die ihm sein äußerliches und 
innerliches Gepräge verlieh. Der Sensenmann des Holbein-
schen ,Totentanzes‘ tritt nicht den Menschen schlechthin an, 
sondern den Bauern, Bürger oder Edelmann, den Abt, Bischof 
oder Papst usw. Selbst das wirtschaftliche Leben war durch die 
Zugehörigkeit zu einem Geburtsstande bestimmt und in Gil-
den und Zünften verfaßt, die das freie wirtschaftliche Ausleben 
des Individuums verhinderten. Die verschiedenen Stände lebten 
unter verschiedenem Recht und Gericht und waren alle, wenn 
auch in höchst verschiedenem Maße, durch das anerkannte Ge-
setz der Kirche, des Staates und Standes, der Gilden und Zünf-
te in der Freiheit ihres Tuns und Denkens beschränkt, sowie 
durch Abgaben und Dienste an Höhere in sehr ungleicher Wei-
se belastet. Diese mittelalterliche Welt der vielgestaltigen Au-
toritäten wandelt sich seit der Renaissance immer mehr und auf 
immer weiteren Gebieten in unsere moderne Welt der indivi-
duellen Autonomie. Die Autonomie der religiösen Überzeugung, 
der Moral, wie des Denkens überhaupt und die liberal-demo-
kratische Autonomie in Politik und Wirtschaft sind der Aus-
druck ein und derselben Bewegungsrichtung der neuzeitlichen 
Geschichte, die in den Glaubenskämpfen des 17. Jahrhunderts 
protestantische Freiheit verlangt und die in der Französischen 
Revolution in den Ruf ,Freiheit und Gleichheit‘ ausbricht, die 
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Kants Staatslehre und seinen kategorischen Imperativ formu-
liert, durch Herder und Pestalozzi ,allgemeine Menschenerzie-
hung‘ fordert und die schließlich auch die ,Menschen- und 
Bürgerrechte‘ in der politischen Kultur zu verfassungsmäßiger 
Anerkennung gebracht hat. Ihr Entstehen verdanken diese letz-
teren aber nicht einer politischen Revolution, sondern der reli-
giösen Reformation und dem nie erloschenen Bewußtsein von 
der ‚teutschen Libertät‘, der ständischen Freiheit. 

Während des ganzen Mittelalters hatten Kirche und Staat um 
die weltliche Vormacht gekämpft. Im Denken des mittelalter-
lichen Menschen war aber, wie auch das Märchen ,Vom Fischer 
und seiner Frau‘ zeigt, die Kirche dank ihrer größeren Kultur-
bedeutung dem weltlichen Herrscher dauernd übergeordnet. 
Seit dem 13. Jahrhundert beginnt die kirchliche Macht stetig 
zu sinken, und der absolutistische König errichtet seine Souve-
ränität nach außen gegen Papst und Kaiser, nach innen gegen 
die Macht der ,Stände‘, dadurch die Voraussetzung für ein glei-
ches Staatsbürgertum schaffend. In diesem Kampfe kann und 
will der absolute Monarch selbst vor der im Gewissen der Un-
tertanen eingepflanzten Macht der Kirche nicht haltmachen: 
insbesondere dann nicht, als sich nach der Reformation die 
verschiedenen christlichen Glaubensbekenntnisse innerhalb 
seines Gebietes bekämpften. Gegen den Satz: cujus regio, illius 
religio1 empört sich die dem Menschen von Gott oder ,Natur‘ 
eingeborene Gewissensfreiheit. Der irdischen Macht wird die 
ursprüngliche, vom Staate nicht verliehene, also auch nicht ent-
ziehbare Freiheit entgegengehalten, ein allgemeines, angebore-
nes, unverletzliches ,Naturrecht‘ behauptet. In den Religions-
kämpfen der englischen und schottischen Kongegrationalisten 
und Independenten wird die religiöse Bekenntnisfreiheit zum 
erstenmal als Naturrecht gefordert. Rechtlich verwirklicht wur-
de sie zuerst von den, in eben diesen Kämpfen aus dem Mut-
terlande vertriebenen nordamerikanischen Kolonisten, die ein-
gedenk des eigenen Schicksals bereits im 17. Jahrhundert in 
ihren Staaten das allgemeine Menschenrecht der Gewissens-
freiheit verkünden. Solche Freiheitsforderung blieb nicht auf 
das religiöse Gebiet beschränkt. Aus den Notwendigkeiten des 
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gesellschaftlichen Kampfes, den vor allem der aufstrebende 
Bürger gegen wirtschaftliche Beschränkungen, gegen geburts-
ständische Vorrechte, gegen den Absolutismus und für seine 
geistige und gesellschaftliche Autonomie führen mußte, aus 
dem Kampfe der industriellen gegen die feudale Wirtschafts-
verfassung erwuchs die umfassende, vornehmlich von Locke 
und Blackstone formulierte Lehre von den natürlichen Rechten, 
die dem Schutze von Leben, Freiheit und Eigentum des Indi-
viduums dienen und die der Staatsgewalt unübersteigbare 
Schranken setzen sollten; es entsteht die geschlossen individua-
listisch-atomistische Weltanschauung des Naturrechts, die noch 
in einem zweiten Sinne Freiheit, politische Autonomie forder-
te. Jene Freiheit des Gewissens, der Meinung, des Eigensinns 
usw. war die gegen den Staat gerichtete Forderung von Seiten 
der Untertanen, die der absolute Monarch beherrschte; die Frei-
heit der Regierten. Die fast gleichzeitig auftretende zweite For-
derung richtet sich unmittelbar gegen das monarchische Prin-
zip, geht auf die Freiheit, sich selbst zu regieren, Anteil zu haben 
an der Herrschaft. Die erstere heißt bürgerliche, liberale Frei-
heit, Freiheit vom Staate, die zweite politische, staatsbürgerli-
che, demokratische Freiheit, Freiheit über den Staat; die erste-
re ist nur der Moderne eigentümlich, auf die letztere war schon 
der Demos von Athen stolz. Auch die demokratische Forderung 
der Neuzeit hat ihre Wurzeln in der Reformation. Calvin hat-
te gelehrt, daß die Kirchengewalt in der Gemeinde ruhe, und 
die Puritaner und Presbyterianer hatten diese Lehre auf das 
politische Gemeinwesen, auf the common wealth of England an-
gewandt. Die englische Revolution hatte den König demokra-
tisch-parlamentarisch beschränkt und das englische self govern-
ment begründet, die nach Nordamerika ausgewanderten Puri-
taner aber hatten die ersten streng demokratischen Republiken 
der Neuzeit gegründet. Auch diese Freiheit der Mitbestimmung 
über den Staat wird als dem natürlichen Wesen des Menschen 
anhaftend, als Menschenrecht behauptet. 

Um im politischen Kampfe eine urkundliche Waffe in der 
Hand zu haben, ließen sich die Engländer ihre überlieferten 
ständischen Freiheitsrechte in den Bill of Rights (1689) verbrie-
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fen. Die neuen Freiheitsrechte der nordamerikanischen Einzel-
staaten werden ebenfalls aufgeschrieben (Virginia 1776) und 
bilden nun den Bestandteil der ersten geschriebenen ,Verfas-
sung‘ im modernen Sinne, die für alle späteren kontinentalen 
Verfassungsurkunden vorbildlich sind. Die revolutionäre Kon-
stituante, die 1789 die berühmten Menschen- und Bürgerrech-
te erklärte, war von Lafayette mit den nordamerikanischen Ver-
fassungen bekannt gemacht, den französischen Vorbildern folg-
te Belgiens Verfassung von 1831, und dieser wurden die Grund-
rechte der Frankfurter Verfassung von 1849, sowie die Preußi-
sche Verfassung von 1850 nachgebildet.

II. Wesen der Grundrechte

Die das 17. und 18. Jahrhundert beherrschende Weltanschau-
ung des Naturrechts hatte den Gesellschaftsbau gedanklich vom 
Individuum aus konstruiert. Das logisch, wenn auch durchaus 
nicht immer geschichtlich erste war ihr das von Natur freie, mit 
Rechten begabte Individuum, das sich mit andern zum Staate 
verbindet und dadurch den Naturzustand verläßt. Die Absolu-
tisten (Hobbes, Rousseau) behaupteten, durch diesen Vertrag 
hätte sich das Individuum aller seiner ursprünglichen Rechte 
zugunsten des Monarchen (Hobbes) oder der Gesamtheit 
(Rousseau) begeben, die Vertreter der liberalen Idee dagegen 
behaupteten die Unveräußerlichkeit gewisser Menschenrechte.

Diesem naturrechtlichen Idealismus gegenüber betont unser 
kritisch-evolutionistisches Zeitalter die geschichtliche Unmög-
lichkeit des Staatsvertragsgedankens und Naturzustandes der 
Freiheit. Für das gesamte Naturrecht war die gesellschaftliche 
Organisation, der Staat, eine Beschränkung der ursprünglichen 
Freiheit gewesen. Unserem Zeitalter erscheint der Staat gerade 
als die soziale Form, in die der Mensch aus wilden Anfängen 
durch Jahrtausende der Kultur hineingewachsen ist und durch 
die Freiheit erst ermöglicht wird. Die Freiheitsrechte erkennen 
wir deshalb heute nicht mehr als Naturrechte, sondern als Kul-
turrechte, nicht mehr als ursprünglich dem Individuum anhaf-
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